
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonnegg Pflegezentrum | Sihlwaldstrasse 2 | 8135 Langnau am Albis  

Telefon 044 714 74 74 | info@sonnegg - langnau.ch | www.sonnegg - langnau.ch  

Taxordnung  2026   
 

Gültig ab 1. Januar 2026  

 

Genehmigt durch den Stiftungsrat der Stiftung Altersheim Langnau am Albis am 24. November 

2025 . 

 

 

 

1.  Grundsatz  

Die Taxen für den Aufenthalt im Sonnegg Pflegezentrum  setzen sich wie folgt zusammen:  

▪ Pflegetaxe für Leistungen gemäss Krankenpflege -Leistungsverordnung (KLV)  

▪ Betreuungstaxe für nicht -KLV -Leistungen  

▪ Pensionstaxe für Unterkunft und Verpflegung  

▪ Komfort und Nebenleistungen  

Die Pensions -  und Betreuungstaxen  berechnen sich nach anerkannten Methoden und halten 

das Kostendeckungsprinzip gemäss § 12 Abs. 2 Pflegegesetz ein . Sie werden jähr lich überprüft.  

Änderungen der Pensions -  oder Betreuungstaxen werden der Bewohnerin  / dem Bewohner 

unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von einem Monat schriftlich mitgeteilt.  

 

 

2.  Pensionstaxe  

 

zur Alleinbenutzung , 

mit Balkon  
als Zweierzimmer  

zur Alleinbenutzung , 

ohne Balkon  
als Zweierzimme r 

Studio 44 m 2  CHF  2 2 5 .—/Tag   CHF  1 55 .—/Tag    

Doppelzimmer 30 m 2  CHF  204 .—/Tag  CHF 1 43 .—/Tag  CHF  1 94 .—/Tag  CHF 13 8 .—/Tag  

Einzelzimmer 22 -  29 m 2  CHF  1 77 .—/Tag   CHF  1 64 .—/Tag   

Einzelzimmer 18 - 21 m 2    CHF  1 47 .—/Tag   

Einzelzimmer 14 m 2  CHF  1 3 8 .—/Tag   CHF  1 2 7 .—/Tag    

 

 

Die obigen Taxen gelten für Personen, die ihren rechtlichen Wohnsitz  seit mindestens fünf 

Jahren vor Heimeintritt in  Langnau am Albis ode r in einer Gemeinde, mit der das Sonnegg 

Pflegezentrum eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen hat , haben . Für alle anderen gilt ein 

Zuschlag von 10%  auf den obigen Taxen.  
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Rückvergütung von der Pensionstaxe  

▪ bei Zimmerreservation, höchstens  14 Tage bis Eintritt  CHF  10 .—/ Tag  

▪ bei Abwesenheit 1  ab dem 5 . Tag  CHF  10 .—/ Tag  

Netzanschluss für Radio, TV , Telefon , Internet  (WLAN)  CHF   25. —/ Monat  

Sicherheitsleistung  bei Eintritt  CHF   7 '000 .— 

Eintrittspauschale  CHF  250. — 

Pauschale bei Kurzzeitaufenthalt bis 8 Wochen  2  CHF  400. — 

Namensbeschriftung der Kleider inklusive Arbeit ( 200  Stück)  CHF  200 .— 

Zimmerreinigung  bei Austritt 3 ;  Einzelzimmer klein  CHF  170. — 

 Einzelzimmer gross  CHF  250. — 

 Doppelzimmer oder Studio  CHF  450. — 

 Doppelzimmer -Hälfte  CHF  1 2 0.— 

Bestattungspauschale  CHF  150. — 

Prämie Privathaftpflicht -  und Mobiliar -Versicherung  CHF 17 / Jahr 4  

  

 Die Pensionstaxe beinhaltet:  

▪ Unterkunft und Wohnen; Zimmer möbliert mit Pflegebett, Nachttisch und Schrank  

▪ Verpflegung ; Vollpension, ärztlich verordnete Schon -  oder Diätkost, Hahnenwasser und 

Kaffee  zu den Mahlzeiten  

▪ Wäscheservice für persönliche Wäsche (Maschinenwäsche) sowie eigene Bettwäsche  

▪ Wöchentliche  Zimmerreinigung  und  tägliche Kontrolle (ohne Sonn -  und Feiertage)  

▪ Bett -  und Frotteewäsche ; Wechsel Bettwäsche 14 -täglich , Wechsel Frotteewäsche zwei -

mal pro Woche  

▪ Nebenkosten wie Heizung, Strom, Kalt -  und Warmwasser  

 

3.  Betreuungstaxe  

Die Betreuungstaxe beträgt CHF 50 .--  / Tag ; unabhängig von der Pflege -Einstufung.  

Die Betreuungsleistungen umfassen:  

▪ Vermittlung von Sicherheit und Geborgenheit durch Präsenz von Mitarbeitenden 

während 24 St unden  

▪ Einführung und Unterstützung beim Einleben im Heimalltag  

▪ Tagesstruktur und Tages gestaltung  

▪ Kommunikation im Alltag sowie Förderung und Unterstützung sozialer Kontakte  

▪ Unterstützung im Umgang mit Post -  und Paketsendungen  

▪ Begleitung und Unterstützung in Krisensituationen  

▪ Sozialdienst  

▪ Aktivierungstherapie einzeln oder in Gruppen  

▪ Angebote der Freizeitgestaltung, gemeinsame Anlässe und Veranstaltungen  

▪ Begleitung der Bewohner /innen und deren Angehörige n in der Sterbephase  

  

 
1
  Als Abwesenheit gelten auch Ferien sowie Spital -  und Kuraufenthalte  

2  Wird der Aufenthalt nach erfolgter Anmeldung nicht angetreten, wird die Eintrittspauschale als 

Umtriebsentschädigung in Rechnung gestellt.  
3  Inkl. Zimmerwechsel auf eigenen Wunsch  
4  Gemäss Versicherungspolice und Allgemeinen Geschäftsbedingungen de s Versicherer s   
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4.  Pflegetaxe n 

4.1.  Langzeitpflege  

Der Leistungsumfang richtet sich nach Art. 7 der Verordnung des Eidgenössischen Depar te -

ments des Innern vom 29. September 1995 über die Leistungen in der obligatorischen Kran -

kenversicherung (KLV).  

Die Pflegeleistungen werden  mit dem pflegerisch -geriatrischen Assessment  interRAI  LTCF CH 

(= interRAI Long -Term Care Facilities Schweiz) 5  erfasst. Die Einstufung erfolgt erstmals rund 

eine Woche nach Eintritt, danach min destens alle sechs Monate . Eine Überprüfung der Ein -

stufung wird immer dann vorgenom men, wenn eine bleibende Veränderung absehbar ist.  

Die Taxen für die Pflegeleistungen (Pflegetaxen) bemessen sich nach den Vorgaben von Art. 

25a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung  (KVG)  vom 18. März 1994  sowie dem 

Pflege gesetz des Kantons Zürich vom 27. September 2010. Den Bewohnerinnen und Bewoh -

nern wird ein Eigenanteil an den Pflegekosten im höchstzulässigen Umfang von maximal  

CHF 23. — / Tag verrechnet.  

 

Pflege -

stufe  

 

Normkosten 

total  

CHF / Tag  

Anteil 

Krankenkasse  

CHF / Tag  

Eigenanteil 

Bewohner/in  

CHF / Tag  

Anteil 

Gemeinde  

CHF / Tag  
gerundet  

1  17.0 6   9.60   7. 4 6  0.00  

2  49. 54   19.20   23.00  7. 35  

3  82. 03   28.80   23.00  30. 25  

4  114. 52   38.40   23.00  53. 10  

5  147. 01   48.00   23.00  76. 00  

6  179. 50   57.60   23.00  9 8.90  

7  21 1.98   67.20   23.00  12 1.80  

8  244. 47   76.80   23.00  144. 65  

9  27 6.96   86.40   23.00  167. 55  

10  309. 45   96.00   23.00  190. 45  

11  34 1.94   105.60   23.00  213. 35  

12  374. 42   115.20   23.00  236. 20  

 

 

4.2.  Akut - und Übergangspflege (AÜP)  

Bei der Akut -  und Übergangspflege handelt es sich um Pflegeleistungen, die an einen Spital -

aufenthalt angrenzen und vom Spitalarzt angeordnet werden. Akut -  und Übergangspflege kann 

längstens  während 14 Tage n erbracht werden.  Die Taxen für Akut -  und Übergangspflege be -

messen sich nach den massgebenden Verträgen zwischen Leistungserbringern und Kran ken -

 
5  https://www.besaqsys.ch/de/interrai - ltcf  

https://www.besaqsys.ch/de/interrai-ltcf
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versicherern. Die Bewohnerinnen und Bewohner tragen keinen Eigenanteil an den Pfle ge -

kosten.  

 

 Pflegetaxe 

total  

CHF / Tag  

Anteil 

Krankenkasse  

CHF / Tag  

Eigenanteil 

Bewohner/in  

CHF / Tag  

Anteil 

Gemeinde  

CHF / Tag  

Tarifsuisse  220.00  99.00  - .--   121.00  

CSS  168.00  75.60  - .--   92.40  

H elsana/ Sanitas/ K PT  178.00  80.10  - .--   97.90  

 

 

4.3.  Mittel und Gegenstände  

Die Kosten für  einen Teil der  Mittel und Gegenstände (z.B. Inkontinenz hilfen, Verbandmaterial, 

Inhalationsgeräte, etc. ) werden seit 1. Oktober 2021 wieder von de r obligatorischen Kranken -

pflege versicher ung  (OKP)  übernommen . 

F ür alle Produkt eart en  der  Mittel und Gegenstände ist  ein  Höchstvergütungsbetrag pro Jahr  

festgelegt. Die se  in der Mittel -  und Gegenständeliste (MiGeL)  aufgeführten Höchstvergütungs -

beträge (HVB) stellen den  Betrag dar, der maximal von den Versicherern im Rahmen der obli -

gatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) ver gütet werden kann (Art. 24 Abs. 13 KLV).  

Der Lieferant des  Sonnegg Pflegezentrum s garantiert , dass der jährliche Höchstvergütungsbe -

trag für Inkontinen zhilfen  nicht überschritten wird.   

 

 

5.  Komfort - und Nebenleistungen  

Administrativ -Pauschale Anmeldung Schadenfall  CHF  100 / Ereignis  

Coiffeur  und Fusspflege  gemäss Preisliste  

Anschluss pers. Internetanschluss  Installationskosten  

Körperpflegeprodukte  gemäss Preisliste  

Individuelle Getränkewahl  und Konsumationen im Restaurant  Preisliste Restaurant  

Zimmerservice aus Komfortgründen  CHF 10. — / Mahlzeit  

Transporte und Taxikosten  gemäss Rechnung  

Chemische Reinigung  gemäss Rechnung  

Nachversand private Post  CHF  10. —/ Versand  

Spezielle Näh -  und Flickarbeiten  CHF  6 0.—/ Std.  

Begleitung durch Pflegeperson  CHF  65. —/ Std.  

Leistungen Hauswirtschaft auf Wunsch  CHF  60. —/ Std.  

Leistungen Hauswirtschaft bei übermässiger Beanspruchung  CHF  60. —/ Std.   

Leistungen Technischer Dienst  auf Wunsch  CHF  60 .—/ Std.  

Entsorgung von persönlichen Gegenständen  nach Aufwand  

Taschengeldbezug via Empfang  in der Höhe des Bezugs  

 

 


